
DIE RHETORISCHE KUNSTLEHRE DES
RUFUS VON PERINTH

1. Unter dem Namen des Rufus hat zuletzt O. Hammer
Rhet. gr. 12,399-407 aus Par. gr. 2918f. 1901'-190'1 s. XIV
eine tiX'V1] elTCOetU~ ,in einer Nuss' herausgegeben, der die
neueren Beurteiler wegen ihrer Winzigkeit recht unfreundlich
entgegengetreten sind 1). Diese Stellungnahme ist, zu beklagen,
weil ihrethalben wertvolle theoretische Ansichten, z. B. über
die ar:ao8u;;, die uns Rufns erhielt, ohne Beachtung blieben.
Ich möchte nun dem mislwerstandenen Autor zu einer ge­
rechteren Beurteilung verhelfen durch die Untersuchung der
Frage, ob sich aus literarischen Gepflogenheiten des 2. bis
3. Jhs. n. Ohr. die auffallende Kürze seines Büchleins erklären
!ässt. Für Schulzwecke erscheint es ja kaum geeignet.
Musste es doch an Umfang selbst hinter den b1'eve8 a1·tis
libelli weit zurückbleiben, von denen Quintilian. lnst. 01'. II
13, 14--15 bemerkt, dass sie von rhetorikbeflissenen jungen
Leuten eingelernt würden und an denen er (im Sinne des
Theodoros von Gadara) tadelt, dass sie nur pmecepla, quae
uaiJ'oAtu& vocitant, also allgemeinverbindliche Regeln gäben,
die die grosse Variationsbreite des Einzelfalles unberück­
sichtigt liessen. Daher konntEln sie auch so kurz sein. Rufus
geht nun in der Ausserachtlassung des Besonderen und Ein­
zelnen so weit, das.s nnr noch die allgemeinsten Grundlinien
des Systems erhalten blieben. So fasst er den Inhalt des
ganzen vierten Buches der rhetorischen Auffindungslehre des
Hermogenes in den einzigen Satz zusammen 2): ,Geziert ist
aber die Gerichtsrede und die beratende mit den Sinn- und

I) Vgl. ~. B. J. H. ehr. Schllbart, Jahrb. d. Lit. 83 (Wien 1838)
236; Joan. Graeven, Cornl1ti artis rhet. epit., Br!. 1891, p. XXV A. 1;
Gerth, RE II 1 (1914) 1207, 8-24.

') § 40: i.ltelA1'Jnr;at oe 0 otxaVt"05 A410, Kllt 0 uvlt'tJovÄevn"o,
.oir; "a.a Gta.VOtllv ?lat ?lan\ lesw (f'l:1It'auw. Vgl. dazu Hermog.
170,21-171,3 R.
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370 O. Schissel

Wortfiguren' . Stand also dem Rufus bei der Abfassung seines
Büchleins kein lehrhaftes Ziel vor Angen, was l{ann ihn
sonst zu seiner Arbeit veranlasst haben, als das künstlerische
Ziel aller Sophistik, ,die siJyJ.waatar; die Bewährung
der Meisterschaft sprachlicher Darstellung? Die Anfgabe, die
sich hier Rufus gestellt hat, bestand nach dem Ergebnisse
im vorliegenden Büchlein darin, auf denkbar geringstem Raume
ein System der Rhetorik zu entwickeln und damit die Be­
herrschung der Stilform ßeax{n;TJi:; ~al aV'Ptopla an einem
wegen seines Umfanges sehr schwierigen Gegenstande zu
beweisen. Seit dem Assyrer Isaios war ja das ßeaxBWr; ee­
piYjl1BV8W 1) eine für den Beweis der sophistischen Virtuosität
bei den Neuattikern beliebte Stilform.. Die Wahl des
standes für den genannten Zweck ist nicht so ungewöhnlich,
wie es zunächst scheinen könnte. Auch Ciceros Orat01' oder
die i:BXPTJ des Longinos, von der wir einen Teil besitzen, sind
solche rhetorische Darstellungen der Rhetorik selbst und
wollen daher nach ihrer Form, nicht nach ihrem theoretischen
Inhalte beurteilt werden. So kann die 7:lXVTJ des Rufus ohne
weiteres als Gegenstück zu der nur drei Gedanken in ein'em
Satze umspannenden Gericbtsrede des Isaios a.us Assyrien
gelten, die uns Philostratos erhalten hat. Infolge dieser künst­
lerischen Absicht, dann auf Grund der Entstehungszeit unserer
Kunstlehre, die in die Lebenszeit des Sophisten Rufus von
Perinth (Philostrat. Btot eofP. II 17) fällt 2), nicht zuletzt wegen
der handschriftlichen Zugehörig~eit des Büchleins an einen
Rurus, liegt es nahe, im Verfasser desselben den Rufus von
Perinth zu erblicken.

2. Unser Theoretiker der ßeax{)7:1'Jr; xal evn:opla, Aristeides,
lässt Kürze und Knappheit nacl:l dem Gedanken ("u1:a YPWPTJP)
und nach dem Ausdrucke ("m:a J.l~t'l') zustande kommen S).
Wie verhält sich nun das Schriftchen des Rufus zur gedank­
lichen Kürze? Aristeides gibt zwei Merkmale derselben

') Philostrat. Etot (J0f/>. I 20,2.
2) Rufns hat benutzt die Tixv1[ des Ha r pakra ti 0 n in § 27

(vgl. St. Glöckner, Bresl. philol. Abh. VIII 2 p. 3); ferner Zen on
in § 17 (Anon. § 48), § 81 (Allon. Seg. § 156), also Autoren des
2. Jhs. n. ChI'. Somit gehört seine .eXV'I] in die Wende des 2. und
B. Jhs., oder in den Anfang des B. Jhs. Nach dem Siege des Hermo­
genes, also etwa im 4. oder 5. Jh., sind diese Autoren von Griechen
kaum mehr direkt benützt worden.

n) Rhet. gr. IX 394, 2 W. § 136 Schmid.
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an; ,1. wann man sich sogleich mit den notwendigen Dingen
befasst und 2. wann man nicht alle als wichtig behan'delt,
sondern teils als wichtig, teils nicht so' I}. Diesen beiden
Vorschriften genügte Rufus in musterhafter Art. Er hat
jeden Gedanken ungesagt gelassen, den der Leser aus dem
Zusammenhange entnehmen konnte und er hat den Zusam­
menhang aus dem dünnsten Faden gewoben. Nach stoischer
Lehre, die uns Victorinus (Rhet. 1. m. 170, 24) aus Varro
erhielt, besteht jede 7:ixv1J aus einer ars extrinseCU8 (t~a)1;s­

f!lUf] 'C.) und aus einer ars int1insecus (80WT:Sf!lU~ 7:.). Jene
bestimmt Wesen und Begriff der Kunst, diese gibt Anwei­
sungen zu ihrer Ausübung an die Hand (vgL dazu fle{}t

V1povf; 1). Fast alle Kunstlehrer der Beredsamkeit, von denen
uns grössere systema.tische Darstellungen erhalten blieben
und die mittelbar oder unmittelbar stoischen Einfluss ver­
raten, geben vor der ars intrinsecus eine solche m's extrin­
seCU8, die auch uaDolQv 16yof; heisst und aus einer bestimmten
ZaW von Punkten besteht. Ich nenne beispielsweise nur
Cicero, De rhet. I 1-9; Quintilian., lnst. Of. II 14-III 4;
Sext., Adv. rhet. (vgl. 1. 48. 60. 89.106); Zenon lleet aT:aoewv
bei Sulpit. Victor. Rhet. L m. 313,8-321,13; Hermog. lleee
aT:aoewv 28,3-14 R. und auf anderen Gebieten Sext., Pyrrh.
hypo I 5. 209; Gramm. gr. III 113, 11 ff. Hilg. 2). Hierher
muss man Rufus § 1-2 stellen, wo sich aber äusserste Be­
schränkung zeigt. Von den acht Punkten jenes uaD610v .:l.6yOf;
bearbeitete Rufns nur die beiden wichtigsten; bvota (Defini­
tion) und tde1J (Einteilung). Auch sonst fehlt jede einleitende
Bemerkung. Rufus beginnt unvermittelt mit der Begriffs­
bestimmung 'der Rhetorik (§ 1), auf die eine Aufzählnng
(p.eetOpOf;) der rhetorischen Arten folgt, von denen jede wieder
definiert wird (§ 2). Dieser Beginn kennzeichnet die Dar­
stellung der 7:8XV1J des Rufus überhaupt. Fast jede Über-,
leitung (/Leuißaatr;) ist unterdrückt und der erläuternde Text
auf etliche kurze Sätzchen im schwierigsten Kapitel vom
Beweise (§ 26. 34. 35. 37) zurückgedämmt. Sonst besteht der
Vortrag des Rufns nur aus Begriffsbestimmungen, Aufzählungen

1) Rhet; IX 394,3: na/ra pev yvwftTjv oih:wS, Sxav xoiS dvarnalolS

ev{}vs OVftnlt8'KTjral rwv nf!arftaewv, 'Kal Srav 'HS f~ll na.ow 115' :ll:f!0­

Tjyov,,!livoIS Xf!i'J7:f1.&, dltJa xo's flev I1s 77:f!0n,'OVft8VOLS, xo1:s öe ftll oiJr:w.
') Eingehend handle ich über den naf}6J1.ov A6yoS in der von mir

vorbereiteten Untersuchung der nf!oJeydftlwa-Literatur.
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von Arten oder Punkten (,ue(!wpot) und aus Anführungen
von Literaturstellen. Rufus vermeidet also bis auf einen
Fall (§ 30) raumverzehrende Einteilungen, die allerdings
den Zusammenhang der Arten und Unterarten miteinander
und mit der Gattung klarer gemacht hätten, sondern gibt
meist bloss das Ergebnis, d. s. die letzten Glieder der Ein­
teilungen. Diese Arten und Teile zählt er entweder zuerst
auf, um sie dann zu definieren, oder aber er definiert sie
ohne vorangegangene Aufzählung. Ferner beschränkt Er sich
mit einer Ausnahme (§ 2: p. 399,6) auf die Anführung nur
einer Definition für jeden Begriff, nämlich der von ihm als
t'8J.eW<; 8eo<; gewerteten, unterlässt also die bei gleichzeitigen
(z. B. Anon. Seg.) und späteren Kunstlehrern beliebte Anfüh­
rung fremder Definitionen und ihre Kritik. In dieselbe
Richtung gewollter Knappheit weist die Beobachtung, dass
Rufus vnoyeaxpat möglichst meidet, da die Definition als das
eindeutigste und zugleich kürzeste Bestimmungsmittel erscheint.
Gebrauchsanweisung der einzelnen Kunstmittel (xeijot<;) , die
von ihrer Auffindung (eveeol{;) ja wohl zu unterscheiden ist,
vermeidet Rufus. An ihrer Stelle verwendet er Beispiele,
ohne die ja auch die genaueste Gebrauchsvorschrift nicht
bestehen !<ann. Eine einzige Ausnahme macht er im Schluss­
abschnitte der Beweislehre (§ 37-39). Doch lässt sich über
den Charakter seines Inhalts streiten. Hermogenes (Il. eV(l.
III 4 p. 133, 4 ff.) und Fortunatianus (Ars rh. II
Rhet. 1. m. p. 117, 10 ff.) haben ihn als Einführung des
AatoV quaestio zur Auffindung gestellt. Im ganzen lässt sich

: Rufus geht gemäss der Vorschrift für die ß(!aX/l'i17<;
nur auf das notwendigste ein.

3. Ich will nun das Büchlein im einzelnen auf die in
ihm beobachtete Gedankenersparnis durchnehmen. Rufus
handelt vom &navtno<; loyo; allein und exemplifiziert die ge­
gebenen Bestimmungen durch Demosthenesstellen. Nur §38-40
berücksichtigt er auch den oV/ißovAcvrtnoi; Myo<; und gibt
gelegentlich (§ 16. 23) Beispiele auch aus Xenophon und Thu­
kydides. Auf diese Vorzugsstellung des &navtnd<; lOY0i; deutet
in der allgemeinen Einleitung vielleicht hin, dass von ihm
allein zwei Definitionen gegeben werden. Sonst wird kein
Wort darü bel' verloren. Der Leser muss erst aus einem
IU;(!UJp6<; des t5inavino<; MY0i; in § 3 erschliessen , dass die
Gerichtsrede den Gegenstand des Schriftchens bildet. Denn
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daraus, dass Rurus nur ihre Teile, nicht auch die der anderen
Redearten in § 3 angibt, folgt notwendig, dass er sich nur
mit der Gerichtsrede befassen wilL

Vom :n;eOO{fltOV - der Gerichtsrede also gibt Rufus
zunächst Definition und Aufgabe (§ 4) hekannt und behandelt
von § 5 ab ohne p,ef!UJft6~ die Fundstätten. Die ersten fÜnf
erläutert er durch Begriffsumschreibung und Beispiel (§ 5-8),
für die letzte (a:n;d :n;eayp,&r:wv) zahlt er sechs Gesichtspunkte
der Bearbeitung auf (J1Eetaft6~ § 9), um dann jeden dieser
Gesichtspunkte ebenfalls durch Definition und Beispiel zu
erläutern. Der ftsf!lop,6c; in § 9 war nicht zu sparen, 11m die
Gesichtspunkte des 7:0:n;0r; Md :n;f!ay!u1:l:wv nicht auf eine Linie
mit den früher behandelten Fundstätten zu stellen. Zweifellos
liegt dem ganzen Kapitel folgende Einteilung der Vorredentopik
zugrunde, die von der stoischen Trennung der Person von der
Sache ausgeht:

( 1. TOV lOlov
2. 7:WV UV7:l0{XWV

, I
Md :n;f!oodmov 3. Tiiw OlXaa7:aW

4. 7:WV OWy/yoeoVpSJ'wv
5. -r:wv {)eW?1

neOOtfltOV {I I' ~: :~;:~i:::fl
, , , 3. ftSf!wPfP
ano neaYIla7;WV :,.:,.. tt:p6bcpaldfl

6. r'tJw/JlJ
Ebenso vereinfacht verläuft die Anweisung des Rufus zur

&1}Y1]mr;. Auf eine eröffnende Definition der Öl1}YrJ0tr;, als Rede­
teiles (§ 17), folgt 1. eine knappe Darlegung ihrer aee-r:aE in
der gewohnten Weise: a} pef!tOft6~ derselben (§ 17), b) Definition
(ohne Beispiele) der einzelnen aeeraE (§ 18-20); 2. eine ausführ­
liche Darlegung ihrer 7:(!onot in gleicher Art: a) }le(!lop6r; (§ 21),
b) Definition der einzelnen -c(!6:nOl (aber mit Beispielen, d<1> es
sich um Arten der Erzählung, die im Gebrauch unterschieden
werden müssen, also um das Wichtigere im Sinne der An­
weisung des Aristeides handelt, § 22-25). Hier kommt schon
nicht mehr zur Geltung, in welchem logischen Verhältnisse
die Erzählungsweisen bei dem Gewährsmanne des Rufus zu­
einander standen. Um es wiederzugewinnen, muss man die
Einteilungen einer verwandten Kunstlehre heranziehen:
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Ina(]aotr/Y'YJat, naea(h~Y'YJat,
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1) •A.'V·mlt'~r'1](JtS und :rcRoS iOtas Ot'1j)'~(JetS J.ero(A'iv'1j unterscheiden sich nur im Standpunkte der Betrachtung. Dieselbe
Erzählung heisst von unserem Standpunkte aUB dvnll.} vom Standpunkte des Gegners 7CRoS to. 0. J..

Anon. Seguer. § 52-60.
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4. Die höchsten Anforderungen an die Beherrschung des
ßeaxiwr; SeflJrv1!/lmV stellte wohl das Kapitel über den Beweis.
Hier war die stoische Meditationslehre (voTjmr;) und die
aristotelische Auffindungslehre der Beweise (eveeou;) zu über­
blicken; für die der gewiss knappe Hermogenes das Werk
fleel m:aoeW'lJ und die zwei letzten Bücher seines Werkes
Reel eveeoewr; benötigt batte. Rufus löste die gestellte Auf­
gabe bis auf einen ldeinen Rest glänzend. geht nicht vom

. Begriffe des C~n1fta aus, wie die Stoiker, die so zu einer
rednerischen Erkenntnislehre, zur ,·6'7Otr; gelangten, sondern
gleich Aristoteles vom Begriffe des Beweises, der anodet~tr;

(§ 26). Damit ist schon gesagt, dass bei Rufus an erster Stelle
die Entwicklung des Beweisganges steht, nicht die
Bestimmung der Kategorien 1) der Rechtsfälle, der 07:aOetr;.
Von der Definition der &n6d8~tr; leitet er also nicht zu einer
Bestimmung des ueepa).awv, sondern zu einer Definition des
buxetemla über mit dem wohl so zu lesenden Satze (§ 26):
ano&t'JevVWt d' J!uao1:ov uov 2 ) neaYftatW'lJ e~ emxaewul:w:w. Auf
dieses erläuternde Sätzchen, eine der vier oben erwähnten
Bemerkungen, in denen Rufus über Aufzählung, Definition
und Beispiel hinausgebt, folgt die Definition des entxel{l'1fta
(§ 27) nach Harpokration und der peewtt6r; seiner Arten
(7:eanm). 'EntxetenftCL wird von Rufns nicht, wie bei Quin­
tilian. V 14, 6, als Beweisform, sondern als lnwoTjfta., als
Mittelbegriff eines Schlusses also betrachtet, in dem ja die
Beweiskraft liegt. Rufus vertritt demnach dieselbe Anschau­
ung, wie etwa Apollodoros-Valgius S), Harpokration 4.) oder
Hermogenes "). Diese Auffassung wurzelt letzten Endes in
Aristoteles. Der Stagirite hatte nämlich in seiner Rhetorik 6)
auf eine Einteilung der Beweisformen (nI01:etr; I 2 p. 1355 b 35
bis 1356 b 22) eine solche der Beweissätze (neonloetr;) folgen

1) Vgl. Syrian zu Hermog. II 58,25 R.
') 1:00,,] in P.
3} Quint. V 10,4 mente cQnceptum.
4) Rhet. gr. VII 2 p. 752,6 W. VOfJflU.r:O~.

5) lIs(!t HVf!. III 5 p. 140, 13 R. VOl1fHJ.r:CtJV.

6) Ober ihre Disposition F. Man, Ber. d. Sllchs. Ges. d. Wiss.,
Philol.-hist. Kl. 52 (1900), bes. 278 If. Vgl. noch A. Kllntelhardt, De
Aristotelis Rhetoricis. Diss. Göttingen 1911. S. 22II.; Alb. Goedecke­
meyer, Die Gliederung der Aristote1. Philosophie. Halle a. S. 1912.
S. 45 fI.; K. Barwiek, Hermes 57 (1922) 14 ff.
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bUXSL(Jtl- f<&.nd TWV lnixvwv )

paTa 14. &.nd TWV an!xvwv

lassen; und zwar hat er die nf2otaosu; zuerst vom formalen
Standpunkte aus eingeteilt nach Stellung und so Beweiskraft
des Mittelbegriffes im Schlusse (1356 b 22-1357 b 37), dann
vom sachlichen nach dem Satzinhalt,e (p. 1358 a 1 ff.). Die
Einteilung der Beweisformen wurde nun sehr früh schon 1)
mit der formalen Einteilung der Beweissätze vermischt, weil
in beiden das naeaOeLypa erscheint, einmal aber als Beweis­
form (rhetorische Induktion), dann als Beweissatz. Auch für
die Einteilung der 8:ntXStf211pa'"!:a des Rufus, die man sich erst
aus seinem pS(JtOpor, (§ 27) rekonstruieren muss, wie nicht
mehr betont zu werden braucht, ist jene Vermengung an­
zunehmen:

1. lx neOgwnov r2. ex TWJJ neay-

I pAtwv
<lx neaYfLaT:Or,)I
(vgl. Neokles A. S. 3. 1x 'Cwv naea-

147. 149) ostypa.w~'

Die kunstmässigen Beweismittel zerfallen bei Rufus in
persönliche und in sachliche. Diese Grundteilung ist stoischen
Ursprungs; vgL Oie. De rhet. I 24,34; Quint. V 10,23; Hermog.
OT. 29,7 (dazu Glöckner a.O. p. ~8cl; Ps.-Dionys. II 1,377,7 U.;
NeokIes A. S. 147. Die persönlichen Argumente sind wohl
schon von den Stoikern aus den beiden personellen Beweis­
formen des Stagiriten gebildet, nämlich aus dem rj1}or; '(off
Uyo~"ror, (po 1356 a 5) und dem TOV aX(Joa1:f}v ow1}s'ivat nwc;
(p. 1356 a 14). Der Verschmelzungsprozess wird noch deutlich
bei Neokies, dessen naffr]nxf} nEon\; (§ 148) ihnen entspricht.
Wie bei den angeführten Theoretikern 2) werden auch bei
Rufus die buXstf2tlPaza ex n(2oownov (§ 28) den Personen­
attributen, also den sog. eyxwp.taoT:tXOt To:nm, entnommen.

5. Als Fundstätten der speziellen Sachargumente (§ 29)
betrachtet Rufus die OTao8u;. Da er somit die ar:ao8u; für
weniger wichtig hält als die Argumente, so hat er nach der
oben angezogenen Stilregel die Freiheit, dies Kapitel der
Kunstlehre recht kurz abzufertigen. Um es aber zugleich
vollständig zu erledigen, schUesst er sich einem Kunstlehrer
an, der eine ganz geringe Zahl von OTaOetc;, nämlich nur zwei
zuliess. Es war der Stoiker Archedemos aus Tarsos. So hat

') Vgl. Qnintililtn. V 1 n. 9,1; Neok1es, Anon. Segner. § 147 ff.
2) Zu dellen noch zu vergleichen ist Theon X 2 F.; Fortunatian.

II 1 H.
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Rufus, während er dem Ziele der knappen Darstellung nach­
strebte, unbewusst der Geschichte der Rhetorik durch Er­
haltung einer sehr bedeutsamen alten Lehrmeinung wertvolle
Dienste geleistet. Archedemos ist nämlich als der Stoiker
erkennBar, der die aristotelisch-frühperipatetische Rhetorik
fiir seine Schule adaptiert hat. Das geht aus den beiden
von ihm erhaltenen rhetorischen Fragmenten klar hervor.
Im zweiten (Stoic. veto fr. III 262,25) sagt eS unser Gewährs­
mann selbst und beim ersten (ebd. 263,16) lässt sichs erweisen.
Ich will von Rufns § 29 ausgehen. Rufus sagt daselbst, dass
die Sacbargumente ~om Wesen oder von der J;~igentüm­

lichkei t der Sache hergenommen würden. Unter Wesen
versteht er das, was allgemein unel generell betrachtet wird,
z. B. was ist Mord? Was ist 'fempelraub ? Was Ehebruch?
Zum Wesen rechnet er aber auch die sog. ~Lllgemeinen (oder
Scbluss-) Punkte, z. B. was ist von Natur aus gut? Der Friede.
Was von Natur aus schlecht? Der IÜieg. Eig entümlich­
k ei t liegt aber vor, wenn wir das Eigentümliche des Falles
ins Auge fassen; vom Standpunkte des Klägers nach dem
Verlaufe der Sache, von dem des Beklagten nach den ver­
nünftigen Gründen. Somit ergibt sich folgende Einteilung,
der ich in eckigen Klammern die in der später herrschenden
Theorie üblichen Namen der maaeu; beifüge:

j
'to "OLW))C; r.al ye1!L"WC; {}eweovfJZJ!OV

f ovola Seoe; ]

Ta {}[::n,,6. [= notoTt1C;]

1
6U 'tov uaTl1yoeoV'

'E 'mxeteY/IlaTa )tata ta an' aexfjc;

6r.TcolJ neaYJ,I,6.UJwj' I <f , " _ lixeL 't8Aov\;, vgI.
. tOtOT:nc;' OTav to tOwv TOV Hermog. UT. 47,8.

v;rwr.81J,l,f:1!OV ne&y/laToc;
{Jewewl"€f! mOxaul"oc;j 6" TOV cpevyoVToc;'

"anI Tai; 8VAOYOVi;
vgL Syrian

l II 87,19. 84, 1.

Zu dieser Tafel der m:&aeti; ist vor allem zu bemerken,
dass der Techniker, der sie ausarbeitete, drei 07:aasLq gekannt
hat, aber nnr zwei gelten liess. Zwei nämlich jener drei
ataaeti;, die ihm vorlagen, hat er ab artidentisch erklärt: es
waren der Definitions- «(Jeoc;) und der Qualitätsstatus (noto7:y/C;).
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Und zwar hat er durch die Fragestellung die Fragen des
Qualitätsstatus auf den Definitionsstatus zurückzuführen ge­
sucht. Genau dasselbe und mit denselben Mitteln wollte nach
dem Bericht des Quintilian (Inst. or. III 6,31. 33 Stoic. veto
fr. !II 263, 16) der Archedemos. Quintilian stellte ihn
zu denjenigen Theoretikern, die nur zwei status bilden wollten;
und zwar beschränkte sich Archedemos gleich dem Ge­
währsmanne des Rufus auf den eoniecturalis und den fini­
tivus, mit Ausschluss der Qualität, da er glaubte, dass man
so mwh ihr fragen könne: was uubillig, was ungerecht, was
ungehorsam sei? Er kannte demnach - wie der Gewährsmann
des Rufus - eine Lehre von drei G'f;a(js~q, die er auf dem­
selben Wege, wie der Techniker des Rufns, auf zwei reduzierte.
Er machte nämlich die Qualität, die der Frage des Quali­
tätsstatus Prädikat ist, zum Subjekt und führte durch diese
Umkehrung die Frage des Qualitätsstatus auf die des Defini­
tiOIlsstatus zurück. Bei solch vollständiger Übereinstimmung
des Gewährsmannes des Rufus mit Ärchedemos erscheint es
gerechtfertigt, die beiden zu identifizieren. Bevor ich nun
auf die Einzelheiten in der Überlieferung Lehre des Arche­
demos eingehe, will ich noch den Schritt von Arcbedemos zu
Aristoteles zurückmachen. Der Stagirite hatte Rhet. I 13
p. 1374 a 10 die Fälle des nachmaligen Definitionsstatus (Beoq),
die er p. 1373 b 38 anhangsweise zu besprechen begonnen
hatte, unzweideutig auf die Fragen des Qualitätsstatns (notot11O;)
zurückgeführt. An diese Entscheidung des Aristoteles knüpfte
sich offenbar ein Streit, Nachhall wir noch gedämpft
bei Quintilian UI 6, 31-34 vernehmen. In diesem Streite
stand wohl Archedemos auf der Seite der Aristotelesgegner;
im entscheidenden Punkte, in der Anfstellnng von nur zwei
ataae~q, deren eine durch weitere Differenzierung alsbald zu
einer ys'VtUn werden blieb er doch dem aristo­
telischen Gedankengange treu. An dieser Zweiteilung sind
alle von Aristoteles ausgehenden Theoretiker kenntlich; sie
findet sich auch bei den Gegnern Äpollodoros (Quint. III 6,
35. 36) und Theodoros (Quint. III 6, 36. 37. 51; Augustinus
Rhet. 1. m. 142,15-143,24 H.).

Ich suchte nun wahrscheinlich zu machen, dass Arche­
demos die aristotelische Rhetorik im stoischen Sinne bearbeitet
hat, suchte ferner zu zeigen, dass Rufus die Lehre dieses
Stoikers wiedergibt. Es erübrigen mir noch einige termino-
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logische Erklärungen zur Lehre des Archedemos und ihrer
Überlieferung bei Rufus und QuintiIian. Der letztgenannte
Gewährsmann hat die Bezeichnungen des Konjektural- und
des Def1nitionsstatus bei Archedemos nicht überliefert. Nur für
die Form des Definitionsstatua, die in der herrschenden Kunst­
lehre den Qualitätsstatus darsteHt, hat QuintiIian In 6, 31
die originale Bezeichnung bewahrt, wenn er im Hinblicke auf
die Beispiele für diese Form sagt: quod vocat de eodem et aZio.
Archedemos bezeichnete also Fragen, wie: ,was ist unbillig?
was ungerecht ?, mit :n;set 7:av7:()v uai l:tseav. D. h.: Antworten
auf jene Fragen, wie: ,ungerecht ist der Krieg' geben als
Prädikat einen Begriff, der identisch und doch auch nicht
identisch mit dem Subjekte ist. Er fäHt also nach stoischer
Lehrmeinung als Teil des Subjektsbegriffes in den Umfang
desselben I}. Die Stoiker bezeichneten dies Verhältnis gewöhn­
lich durch die negative Disjunktion o117:s TaV'lCW ovi}' I!n;eov;
doch bedeutet die von Archedemos gewählte positive Ver­
bindung notwendig dasselbe. Rufus ersetzte diese ungewöhn­
liche Bezeichnung durch die seinen Zeitgenossen geläufige der
i}e7:t~a sc. uscpal..ata. Es sind dies die der {}sou; eigentüm­
lichen Beweistopen 2), deren sich auch die beratende Rede
(die daher nach Apollodor zur i}eou; gehörte) bedienen musste.
Später hiesseu sie meist TC:l..tud UScpaAata. Die Bezeichnung
i}s7:t~a blieb aber daneben doch so im Schwange, dass noch
Sopatros den Namen der i}sou; mit diesen ihr eigentümlichen
Fundstätten der Argumente in Verbindung brachteS). Die
originalen Namen der zwei maosu; des Archedemos könnten
indessen bei Rufus erhalten sein. Bei Rufus heisst im Sinne der
peripatetischen Logik der Def1nitioDsstatus ovo{a, weil in ihm
ja nach der Wesenheit, nach dem d eon'V (1. Seinskategorie)
gefragt wird4). Der KODjekturaIstatus heisst UJuJ't'Yjt;;, weil um
das Eigentümliche, also um das, was eine Handlung von eiDer

1) Vgl. Stoic. veto fragm. ur 18,33.40 Arnim. Anders Victorin.,
De def. p. 21,13 St.

. 2) Ich habe mir folgende Belegstellen für dies Knnstwort notiert;
Theon Kap. 2§ 14 Finckh; GenethJios p. 67 § 29 Bursian; Syrian zu
Hermogen. II 84,7 R.; NikoJaos p. 75,5 ff. Feiten.

3) Rhet. gr. II 10 W.: fiJS ö!.; 2wnar:(?os Mre.t, ()ol!UtS el:f?l1r:at

in .oii r;l()oeu{}(u 7;!'a.S Kat l6a1rd!i(! elneiv öorrtar:l[;ew, (Jr:t .60e Kalov 1)
nanov (vgl. Aristot. p. 72 a 14).

<) Syriall. in Hermogen. 1I 55, 10 R.
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anderen unterscheidet, aber weder artmässig, noch zufällig I),
gefragt wird. Diese Bezeichnungen wurden von 1heodoros
aus Gadara unter stoischem umgekehrt: der spätere
OT:Or"aO/Ult; hiess demnach bei ihm ovola 2), der {feoe; bei ihm
lau]T:?]e; 3). Noch Minukianos;i) verwendet die Terminologie des
Theodoros. Wenn also Rufus den heiden Fachausdrücken
nicht die zu seiner Zeit übliche Bedeutung liess, so kann
das hei dem Charakter seines Schriftchens, dem sachliche
Neuerungen ferneliegen mussten, doch nur heissen, dass er
einer älteren Quelle folgte. Dass die hier Archedemos ist
erscheint nach dem Gesagten wahrscheinlich trotz der stoischen
Beeinflussung des Theodoros. Archedemos stand ja - wie
wir gesehen haben der aristotelischen Anschauung sehr
nahe und Theodoros kann einer stoischen Tradition gefolgt
sein, die ebendeshalb in Gegensatz zu Archedemos gestanden
wäre. Die entgegengesetzte Verwendung derselben Namen
bei Rufus und Theodoros deutet jedenfalls auf eine bewusste
Oppositiou hin. Da der Gegner des Theodoros hier nicht
Apollodoros kann, der sich ganz anderer oufote;-Bezeich­
nungen bediente} erhalten wir wieder einen Anhaltspunkt für
unsere Ansicht, dass Rufus auch hier dem Archedemos folgte,
den Theodoros bekämpft hätte.

Nur bei der lou)T:11i,; = 07:0xao!U]e; tat Rufus zweier nerp&,J"aw.
Erwähnung, und zwar eines dem Ankläger, eines dem Ange­
klagten eigentümlichen: M' dexiji,; üxet 7:eJ.ove; und evJ.oyoe;
al1:la. Diese beiden uerpäAaw. hat Rufus sicherlich gewählt,
weil damals von den Kunstlehrern als allgemeine Weisen
(na{}oAtuol T:eonot) der Widerlegung auch für die Arg u me u­
tat ion herangezogen wurden 5). Überhaupt muss man sich
fragen, die pU}oaoe; und die owleeate; 7:WV oT:&'oum',
die er ja in §29 in äusserster Gedrängtheit entwickelt, in eine
Darstellung des Beweisganges einreihen konnte. Der Beweis
dient ja der Ausarbeitung der nerpäAata, die selbst nur Teile
der Rufus kehrte also in seiner Darstellung das

I} VgL Aristot. Top. I 5 p. 102 a 18. - Nur so kann ja hier ein
Indizienbeweis geführt werden!

2) Rhet. L m. 22 QuintiL III 6, 36.
3) Augustinus Rhet. l. m. 142, 27 H.
') Syrian. in Hermogen. II 99, B. 65, 9 R; Sopatros, Rhet. gr. V

30, 24 W.; Rhet. V 597, 10 W.
5) Vgl. den wenig späteren Apsine" 7 p. 268, 21 ff. H.
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logische Abhängigkeitsverhältnis zwischen Beweis und otaütt;;

geradezu um. Die Rechtfertigung unseres Sophisten lesen
wir bei Quint. V 10,53. Bei allen Sachen, beisst es daselbst,
nach deren Bedeutung und Wesen geforscht wird und die
man ausseI' der Verbindung mit den Personen und allem
Übrigen, aus dem der Rechtsfall entsteht, an sich betrachten
kann, sind ohne Zweifel wiederum drei Punkte in Betracht
zu ziehen: ob etwas ist, was es ist und wie es ist. - Dem­
nach wurden die für die Klassifikation der Probleme, also
für die Ermittlung der o'taosu; grundlegenden Fragen auch
für die Auffindung der Sachargumente gestellt. Man befand
sich eben unter dem Einflusse der aristotelischen "teX1'17 erJ"tO{JtX1},
in der die apqnaßrl't1}OSU; (d. s. die späteren oTaoeu:;) doch
nur Argumentationskategorien (re6not) darstellen (vgl. Aristot.
p. 1417 b 22. 1373 b 33. 1376 a 13. 1368 b 31). Soweit liess
sich also eine organische Verbindung zwischen maott;;-Lehre
und Darstellung des Beweisgangs schaffen. Nicht möglich
war das aber für den Einleitungsteil der Ol:aatr;-Lehre, der
sich mit dem Meditationsvorgange selbst befasst 1). Rufus
wollte aber, um vollständig zu sein, anch ihn unt.erbringen
und bediente sich dazu der einfachsten und kürzesten Dar­
legung desselben, die zu seiner Zeit Geltung besass, nämlich
der des älteren Minukianos 2). Doch konnte es Rurlls nicht
gelingen, diese Darlegung hier logisoh notwendig zu maohen.
So wirkt sie wie ein Glossem, wie ein Fremdkörper in dem
sonst festgefügten Baue.

6. In §30-33 bespricht Rufus das Beispiel als Argument.
Auch dieser Abschnitt ist um der erstrebten Knappheit willen
eingerichtet, wie alle früheren: 11.) f'setaftOt;; (§ 30); b) Defini­
tionen der einzelnen Beispielarlen mit je einem Beispiele
aus Demosthenes (§ 31-33). Doch ist nicht zu verkennen,
dass dieser Abschnitt ungleich breiter aUE'gefiihrt wurde, als
die Abschnitte, die sich mit den anderen 'tQ&/tOt des Beweises
befassen. So nimmt Rufus in § SU eine regelreohte Einteilung
des naeaowypa (mit Angabe des Einteilungsgrundes) vor und
erläutert wie gesagt - jede Beispielart durch ein Demo­
stheneszitat, was er bei keinem der anderen Beweismittel tat.
Das deutet darauf hin, dass er den ganzen Abschnitt einer

1) Bei Hermogenes II. a'C. Kap. 1 (p. 28-36,5 R.).
2) Vgl. Glöckner, Brest pbilol. Abh. VllI 2 p. 29f. und W. Jaeneke,

Da statuum doctrina ab Hermogene tradita. Diss. Lpz.1904. p. 108ft
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einzigen Quelle entnommen hat, deren Darstellung er nicht so
weit zu verkürzen vermochte, dass sie den übrigen Teilen
seines Biichleins völlig gleichartig geworden wäre. Diese Quelle
scheint der Professor der Rhetorik Zenon, der um 160 n. Chr.
in Athen lehrte 1), gewesen zu sein. Denn von ihm stammt
die Definition des 1U1.eaouypa sv srOSt bei Rufus § 31, wie
wir durch den Anon. Seg. § 156 feststellen können. Für die
Herkunft dieses Abschnittes aus einer Quelle spricht Doch,
dass sich die in ihm vorgetragene Einteilung des :n;aea08LYtLa
yevLXOV 2) nirgends mehr in der uris erhaltenen antiken Fach­
literatur nachweisen lässt 3). Sie war also die Lehrmeinung
eines Kunstlehrers, die sich nicht allgemein durchsetzte. Das
Neue jener Einteilung besteht darin, .dass zum Einteilungs­
grunde die Zeitlage des Vergleichsgegenstandes gewählt wurde.
Liegt er in der Vergangenheit, so handelt es sich um das
:n;aeaoetypa sv eioeL; gehört er der Gegenwart an, so hat man
es mit der :n;aeaßoli'f] zu tun; wird er in die Zukunft VtlI'ltlIlL.

so tritt 'Xa{}' v:n;o{}eaw ein. Dieser Gedanke lag nicht so
ferne, weil in der Kunstlehre des dritten und so auch des
zweiten Jhs. n. Chr. :n;ae&lJsLypa und :n;aeaßol'f] schon ebenso,
wie bei dem Gewährsmanne des Rufus unterschieden zu
werden pflegten 4). So kam es nur auf einen Vertreter der
Zukunft an. Als den bot sich der Beweistopos 'Xa{}' v:n;6­
{}eow 5) dank seines anerkannt 6) gleichnisartigen Charakters
ungezwungen dar.

Die kunstlosen Beweismittel schränkte Rufus §34 in merk­
würdiger Deutung einer Vorschrift des etwa zwei Generatiouen
älteren Alexandros Numeniu (An. Seg. § 145) auf Schriftstücke
ein und erklärte jene Beweismittel deshalb für kunstlos, weil
es keine Kunst sei, etwas Schriftliches zu lesen und mit seiner
Hilfe die schwebende Sache zu erweisen. Als e.yy(]mpa führt

') Glöckner a. O. S. 106.
2) Beim Gewährsmanne des Rufua heisst die Gattung und eine

ihrer Arten :n:aqaOetl'lul. Vgl. Quintil. V 11, 1 und dazu Kar! AleweIl,
über das rhetor. napdoElrp.a. Diss. Kiel 1913, S. 19.

3; AleweIl a. O. S.22 A. 1.
') Vgl. Minukianos, Sohn des 342,13 H.; Apsines 8

p. 279, 19 H. Weitere Beispiele bei AleweIl S. 20 A. 1 unten.
') QuintiI. V 10, 95-99. Bei Hermogenes, der widerwillig einer

anderen Lehrmeinung folgt, heisst dieser Beweispunkt :trAamov (Il. SVl?'
In 11 p. 158,19 R).

0) Cicero Top. 45.
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Rufus au Gesetze, Kontrakte, Testamente. S. 406,7 muss man
also schreibi;}D tYYea<pW'P, <olo'P) 'Popw'P, avp/JaJ..a{W1I, (}tam]'(,(iw,
'oder aber, wenn man mit Hücksicht auf § 28 p. 404,19 in
dem Zusatz einen Verstoss gegeu die Knappheit des Rufus
erblickt: doch stärker interpungieren: eyyearpwv' v6pwv, ud.

7. Damit ist die Behandlung der emX8te~pa7:a zu Ende
geführt. In § 35 beginnt die Erörterung des dem Argumente
im Beweisgange ze i t li c11 f 01gen den 1) Beweismittels. Um
dies Fortschreiten in der Erörterung des Beweisganges klar
zu machen, bedurfte es wenigstens eines kurzen Zwischen­
sätzchens, das in P richtig überliefert ist, wenn es heisst:
sn8tat (ja -r:{j1 emxet~pan lvf}vftYJpa ij [ual Spengel, Hammer]
yVWP1]. Denn die Sentenz ist ja nach Aristoteles Rhet. II 20
p. 1393 a 25, in welcher Darlegung die Lehre, der Rufus hier
folgt, wurzelt, ein pieor; Bvf}vp~pa7:0r;, ein partielles Enthymem
und wird daher neben diesem und dem Beispiele in Rhet. II 21
als selbständig verwendbares Beweismittel behandelt 2). Spange!
hat sich offenbar durch Stellen, wie Alexanderrhetorik 35
p. 82,15 H. irreleiten lassen. Bufus weicht in der Darstellung
des Beweisganges von seinem Zeitgenossen Hermogenes be­
trächtlich ab 8). So fehlt bei Rufus die Ausführung der ,Argu­
mente (eerao{a 7:W'lI emxet{lqpar:W'll), die Hermogenes lehrt. Rufus
hat sie weggelassen, weil er zu den von Hermogenes belrämpften 4)
Kunstlehrern gehörte, die die Ausführungsmittel selbßt für
Argumente hielten. Nach dem unverdächtigen Ausweise des
Scholiasten 5) waren dies Minukianos <der Ältere> und Metro­
phanes. Von ihnen kommt nur Minukianos als Gewährsmann

Rufüs in Betracht. Entscheidend für die Stellungnahme

I) S. 406, 10 heisst es ja ln;ez:at und nicht &noAov&el, vgl. Quint.
V 10,75.

!) Man muss sich das Verhältnis so denken:
f uJÄ.etov

{
Av.{h5pt'l/kt:J. )

nowa! :n;{uunr; , \ ptli(WHJV = rvwpt"l'
naqaöet'Ypta

3) Vgl. meinen kurzen überblick über den Beweisgang des Hermo­
genes im Jauus II (Wien 1920) 16 f.

4) llef/! liVq. IU 7 p. 148, 21 R.
5) Rhet. gr. VII 75n n. 9 W. Glöckner a. O. S. 44 nn misstraut

dem Berichte, weil nach diesem der hermogenesfreundliche Metrophanes
eine von Hermogeues missbilligte Ansicht zur seinen gemACht hätte.
Aber auch Syrianos und Sopatros weichen von Hermo­
genes ab, dessen Anhänger sie darum doch waren.
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des Rufus in dieser Frage musste der Umstand sein, dass
Minukians Lehre sein Streben nach Kürze bedeutend stärker
förderte, als Hermogenes. So folgt bei Rufus auf das b'€LXet-·
e1J,ua, als sein Abschluss und zugleich als Abschluss des Be-

überhaupt, das SV{}{J/hI7p,a 1). Selbstverständlich berück­
sichtigte Rufus auch das ensv{}v/h17/W 2) des Hermogenes nicht.
An Stelle des BV{}vltrj/ha kann aber die YVWIL1] nach Rufus
Verwendung finden (§ 35-36). Das verbindende Sätzchen
S. 406, 10 ersetzt zugleich den sonst üblichen lu:;eUJp,Oc;. Die
beiden hier gena.nnten Beweismittel werden nun in der ge­
wohnten Weise behandelt. Jedes von ihnen wird also zuerst
definiert und dann durch je eine Demosthenesstelle veran­
schaulicht. Leider lässt sich hier 'Schleier, der uns die
Identität des Gewährsmannes von Rufus verhüllt, nicht lüften.
Die Definition des OOVlt1J/ha in § 35 ist zwar auch vom
Anon. Seg. § 158 erhalten worden, aber anonym als die Be­
stimmung ,mancher'. Wir können heute nur noch fest­
stellen, dass sie weder von Neokies, noch von Harpokration
stammt, dass sie aber im 2. und 3. Jh. sehr geläufig gewesen
sein muss. Sonst hätten wir nicht zwei Zeugen für sie aus
dieser Zeit!

8. Mit § 37 wendet sich Rufus der xefjolc; der Beweis­
mittel, deren sv(!eou; bisher besprochen wurde, zu. Die hier
an die Hand ge~ebenen Erwägungen muss der Redner, der
ein Kapitel einer Rede ausführen will, selbstverständlich vor
der Auffindung der zu verwendenden Beweismittel anstellen.
Daher bringen sie die rein praktischen Lehrbücher des Hermo­
genes und Fortunatianus (8. oben S. 372) an der Spitze ihrer
Darstellung des Beweisganges. Stellt man sich aber auf den
Standpunkt des allgemein entwickelnden Theoretikers, so muss
die Auflindung8lehre der Gebrauchsanweisung vorausgehen,
da man zuvor die I\Ettel kennen und finden gelernt haben
soll, über deren Gebrauch man Vorschriften empfängt. Dieser
Ansicht, bei der der Unterschied zwischen Bveeotj; und xefjmj;
scharf betont wird, war jedenfalls Rufns oder sein Gewährs­
mann. Sie bot Hufus aber auch den Vorteil der Kürze.
Dem Praktiker konnte diese Umstellung, die den natürlichen

1) VgL Hermog. II. EVq. III 8 p. 150, 16 R.
2) II. evq. UI 9 p. 152,10 R. Auch Fortunatiauus in seiner

parallelen Darstellung II 29 (Rhet. 1. m. 118,29 ff. H.) kennt nur B1rt­
XE{qw~a undevt}vfk1]/UL.
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MeditatiQnsverlauf störte, verwirrend erscheinen. Gerade der
Vorwurf der UndeutIichkeit wurde aber von Hermogenes und
Genossen gegen die Vertreter der systemati~chen Rhetorik im
2. Jb. immer wieder erhoben 1). Ihnen gehörte also auch
Rufus oder sein Gewährsmann an.

Da für das Kürzungsverfahren des Rufns ein Vergleich
seiner ,Beweiseinführung' § 17~39 mit derjenigen unserer beiden
anderen Zeugen für dies rhetorische Lehrstück (Hermogenes,
For:tunatianus) sehr aufschlussreich ist, so will ich näher auf
dasselbe eingehen. Rufus sagt: ,§ 37 Dies [nämlich emxs1f]1Jtla
und 8vfMtl11IJ.a bz~. YVWIJ.1J] folgt aus Sätzen, wie allch Ein­
würfen und Gegeneinwürfen. § 38 Satz fürwahr ist in der
Anklagerede die Begründung der Beschuldigung, in der be­
ratenden Rede aber die Eröffnung der Meinung [des Redners].
§ 39 Einwurf aber ist: einen Gedanken einwenden, dann er­
widern. Es gehört aber der Einwurf für die beratende Rede,
der Gegeneinwnrf aber, d.h. das Einwenden der Verantwortung,
deren sich der Gegner bedient, die Gerichtsrede. ' Rufus
kennt also zwei Teile der ,Einflihrung': die neO-raOH;, d. i. die
Behauptung des Redners, sei er Prozess-, sei er Versamm­
lungsredner und die vnoq;JOea, die einen Einwand gegen diese
Behauptung samt seiner Entkräftung enthält. Die :rr:e6r:aau;
unterscheidet er nicht namentlich nach ihrer Verwendung in
der Gerichts-, oder in der Volksrede, wohl aber die v:rr:oqJof]rJ., die
er in der Volksrede vnoqJoea, in der Gerichtsrede at·1}vnoqJof]a
nennt. ,Mit dieser Benennung hält er zugleich die beiden
Gewinnungsarten der vnoqJoea. auseinander, die der Figuren­
lehre noch des 3. Jh. geläufig waren 2). Der Einwand in der
v:rr:oqJoea der Figurenlehre kommt nämlieh entweder .wie aus
der Sache selbst v:rr:oqJog&' des Rufus), oder wie vom Gegner

a,,1}v:rr:oqJoga des Rufus).

Die EinfÜhrungslehre des uSqJ&luw11, bzw. der quaestio bei
Hermogenes (133,21 ff. R) und l!'ortunatianus (Rhet. 1. m. 117,
6 ff.) ist in den Grundzügen nahe verwandt. Nur verlegt
Fortunatianus das Schwergewicht auf die Darstellungsweise
der :rr:eoraou; und der vnoqJoea und a,,1}vJwqJoea, während
Hermogenes, der der stilistischen Bebandlung der in der
s{Jeeau; gefundenen Argumente da.s vierte Buch seiner Allf-

'} Glöckner a. O. S. 25-27.
2) Tiberios Rhet. gr. VIII 567,1 W.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. I,XXV. 25
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findungslehre widmet, nur auf die Gedankenfolge der Ein­
führung sieht. Hermogenes und Fortunatianus berichten von
zwei Arten des u<xpdlaw'V bzw. der qttaestio:

1. Wir selbst führen das Kapitel ein. Da bedarf es nur
unserer Behauptung (ifsou;) und des Beweises, den die €1U­
XsuPlf!a:r:a mit der :ne6<:aou; li~fern. Für diese Art findet
sich bei Fortunatianus der Name C~t1]Uu;; :neO'fJYOVflS"1], ein
Name, den auch Hermogenes gekannt haben wird, weil er in
der Kunstlehre der Zeit begegnet (vgl. An. Seg. § 56).

2. Die zweite Art ist nach Hermogenes die vollkommenere.
Behauptung und Einführung edolgt vom gegne­
rischen Standpunkt aus. Diese Art bedarf der Widerlegung.
Sie heisst bei Fortunatianus Cfrtnou; &:vayxala.

Im zweiten Falle erfordert die vollständige Ausstattung
des Kapitels folgende Stücke nach

Hermogenea
Fortunatianus 1)

Bedeutung nach Hermogenea
p. 134,2 Fortunatianus

7l:(lot:(L(1t$ 7l:(lot(LUt$
..

der vllopo(lda
p, 117,10-20

b V7l:0tpo (la. p.117,21 Behauptung des Gegners

c , . - Anküudigung der Widerlegung

d avf}-vnorpo(!d avfJvnorpo(!d 117,23. Widerlegung des Gegners
ÄvO't5 118,6-7

So wird nun nach Hermogenes das :nJ.ijeer; ueq}(J.J.w.ov
zusammengesetzt sein. Doch können nach Hermogenes (134,14.
135, 4. 17) die beiden Ankündigungen, besonders häufig die
erste, unbeschadet der Gedankenverbindung fehlen, da sie nur
Putz sind. Fortunatian hat denn auch die a'V<:m;e6nwu; gar
nicht e~wäbnt. Nach Fortunatian 117,32 kann unter Um­
ständen sogar die ilnorpofla wegbleiben. Doch handelt es
sich da stets um eine Umgehung, eine Verheimlicbung, also
eine figurale Darstellung, nicht um offenen Verzicht. Um
das Gesagte zu veranschaulichen, will ich nun noch in aller
Kürze das Beispiel des Hermogenes p. 134,6 hersetzen. Es
liegt die Annahme zugrunde, dass Philippos die Ohertones
angreift und Demosthenes den Antrag stellt, den Isthmos zu
durchstechen.

') Von Fortunatianus wurde die Beschränkung dieser Gedanken­
folge auf die quaestio necessaria zwar nicht ausgesprochen, doch ist
sie eine logieche Notwendigkeit.
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ne07:amr;' Vielleicht bringen nun die Gegner auch diese
Ansicht vor,

vnorpoea' dass es schwer ist, die Oherrones zu durchstechen;
a"une6:taau;' es ist aher nicht schwer, diese ihre Behauptung

zu widerlegen;
d1.f}vnorpOea· denn der Durchstich ist eine leichte Sache.

Diese letzte Behauptung bednrf nun der Argumente, an die
sich der weitere Beweisgang anschliesst. - Wie hat nun
Rufqs diese Lehre, die ihm zum mindesten in schwacher
Modifikation vorgelegen sein muss, für seine Zwecke ein­
gerichtet? Auf die Einteilung des "erpa1.arov konnte er, der
vom emXeteYJl-ta ausgegangen war, füglich verzichten. Er stellt
sich zunächst auf den einfacheren "Fall des "crpa).at01' neo­
'7YOV/telJ01' ein und gibt so in der ne6raau:; nur die eigeJle
Behauptung (#iau:;). Die schon von Hennogenes als entbehr­
lich erklärte und von Fortunatianus überhaupt weggelassene
a.vnne07:aatr; berührt Rufus gar nicht; vnorpoea aber und
a.v{}vnmpoea. verschmilzt er in ein Stück, das er um beide
Namen zu erhalten - nach dem oben S. 385 aufgezeigten
Gesichtspunkte entweder vnorpoea, oder a1'{}vnorpoea nennt.
So brachte er es nach der oben S. 371 angezogenen
Vorschrift für die ßeaXV7:t]'; "al aV'I!7:0Ida nur das Wie h s te
in seine Darstellung der ,Einführung' aufzunehmen und sie
dabei doch vollständig zu geben.

Den Schluss der Beweislehre macht Rufus in § 40 mit
einer kurzen Bemerkung über die figurale Ausschmückung
der Beweisstücke (so oben S. 369). Ihre KÜrze erklär~ sich im
Sinne der Stilvorschrift für den knappen Stil aus der geringen
Wichtigkeit dieses Lehrstückes im Vergleich zur Auffindungs­
lehre der Beweismittel. Rufus hat somit über siJesmr;, xeijOtr;
und U~u; des Beweises gehandelt.

Auch die Lehre vom enlloyor; vermag Rnfns (§ 41) in
einem einzigen Satze zu erledigen und trotzdem alle Aufgaben
dieses Redeteiles zu berühren. Wie er das anstellte, habe
ich anderen Ortes zu unternommen 1).

9. Nach unserem Theoretiker des kurzen und knappen
Stiles wird derselbe nicht nur durch Gedttnl,enerspll.rnis,
sondern auch durch Wortkargheit erzeugt; und zwar gibt er

1) Janl1S II (Wien 1920) 89 f.

25*
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für diese folgende Regeln I}: ,Nach dem Wort aber entsteht
Kürze und Knappheit, 1. wenn man nicht nmschreibende,
sondern direkte Ausdrücke verwendet; 2. wenn man mit nem
Ausdrucke nicht wiederum wetteifert, indem man Gleich­
bedeutendes beifügt, sondern sogleich und in Kürze sich ab­
wendet, sobald man die Sache mit dem bezeichnenden Worte
kundgemacht hat, lind 3. wenn man sich nicht um Wort
bemiiht, sondern auf die Sachen sein Augenmerk richtet.'
Die Befolgung der ersten und zweit.en dieser Regeln durch
Rufus wird erwiesen durch das Fehlen alier pleonastischen
Figuren, insbesondere der seit Chrysippos bei den Stoikern
so beliebten Tautologie (z. B. <:axei\;). Jedes Wort
ist also im Büchlein des Rufus AU;;Uluck eines neuen Begriffes.
Die Gleichgültigkeit gegen den Ausdruck aus Sachlichkeit,
das ist die dritte der eben angeführten Stilregeln, lässt sich
durch zahlreiche Beispiele in unserer rex'V"YJ auch positiv
belegen. Rufus bemüht sich also absichtlich nicht um Wechsel
im Ausdruck wenn er dieselben Gedankenverbindungen aus­
zudrücken hat, was bei der gedanklichen Knappheit und
daher Einförmigkeit seines Schriftchens immer wied'er ge­
schehen muss, sondern er wiederholt, kaum variiert, dieselben
Wendungen, wenn er sie schon nicht in dnd uowoff oder
iflÄet1pt\; ganz entbehren kann. Hier wiII ich nur tlinige Bei­
spiele geben, die sich leicht vermehren liess6n. S. 400, {)
beginnt Uufus die Begriffsumschreibungen der Fundstätten
des n(!oolfltOV. Da er ihnen keinen pe(}topo\; vorangehen lässt
(s. oben S. 373), muss er bei jedem IJeuen -rono\; sagen, dass
er eine Fundstätte der Vorrede sei, soll die l\Jarheit nicht
leiden. Das geschieht nnn folgendermassen :

400,4 laflß&lle-rat I)e -rd: n(}oolfUa dnd ..., öTa'" ..•, oi07I . , •

400, 9 i} dnd ... -ra n(}aolpw laflßu'VeTat, öm" , . " olop ...

400 14 " .5l' ( 1~R - ",,, l', eOT:t ue Jl(JoOlpta Al.4jJew uat ana , o-rav ... , O~O'V ..•

400,20 lOT:t n(!oalflla laßei:v ual dnd , ö-rav'"" oia"/! .

400,25 ln 0' lOT:t n(!oo{fua laße'i'V ual dnd ... , ö-ral' .. :, olo"/! .

401,4 dnd oe ... Äapßallerat -ra n(}oalwa • ..

') Rhet. gr. IX 394, 7 W.: :Kcna Mgw Je '1lvemt ß(laxvr:"!t:; :Kat

l1uvr:ofklix, ör:av 1it[; fk1' r:a1:, :n;a(1a.q>(1al11it:Ka1:, r:iiiv d..t..ta r:a1:,
eiJ{}elatS x(!fjmt' lJ.a.v fkfJ f:1ra'lrovl{;'YJT:at xfl ;USEt xa l(JoJvvafkovvr:a
n(J,f!au/)els, &.Ut.'t o'l/Ä.<Q(Ja, r:6 nf!iirfka xfl (J'1/!uJ,wov(Jll .leset eiJ{}iJ,
dnaÄ.Ä.a'lll nai sv öÄ.[rrp· nat ör:av xt, fkn q>~Aortfk~Xat n(1o, xnv Msw,
dJ.Äa [nai seel.] n(lo, xa nearp.ar:a d1'COPMnll.
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Oder Rufus gibt 404,15 in einem pS{!Ulp6r; die Fund­
stätten der Argumente ähnlich wie bei der Vorrede bekannt:
1'a ,dv rCt.e lappave1'aL dnO ..., bemüht sich bei der Behand­
lung der einzelnen l?undstätten aber nicht, von dieser Schablone
loszukommen, sondern erweitert sie notgedrungen um ein
Wort und benützt sie dann in folgenden Fällen:

404,18 7:a ,dv oi'iv i" ... lappavoJlßJJa {}swf!8'i1'aL ano .
405,8 1:a 0' b, . . . Ä.appavop8va {}8w{!81:mL ano .
406, 6 1'a 0' i" . . . {}8We8l1:m

. Die Beschränkung auf nur wenige Gedankenformen, wie
PGflLOpO{, oeLOpo{, Beispiele uSw. (s. oben S. 371) führte not­
wendig zur Einförmigkeit, die nur durch reicheren Ausdruck
überwunden werden könnte. Diesen erlaubte'unserem Sophisten
aber die gewählte Stilform nicht. So sind z. B. für die De­
finition drei voneinander wenig verschiedene Typen herrschend,
die nur durch Auslassungsfiguren variiert werden, was hier
nicht berücksichtigt werden solL Allen Typen gemeinsam ist
der Beginn der Definition durch das zu definierende Sub­
stantiv als Subjekt, auf das stets die Kopula folgt. Eröffnet
nun die Definition einen grösseren gedanklichen Abschnitt,
so folgt I. die Kopula unmittelbar auf das Subjekt, z. B.
399,17 neoo{pwv ion •.• 402, 13. 404, 10. 407,12. Die im
I{ontexte nächste Definition nach Form I schiebt die Par­
tikeln p& oi'iv zwischen Subjekt und Kopula. Dies ist die
IL Form, z. B. 399,6 &UUVLUOV ,dv Qi'iv imtv .•. 401,7. 402,25.
407, 1. Die im Kontexte auf Form II folgende Definition
schiebt zwischen Subjekt und Kopula die Partikel M Damit
ist Form III gewonnen, z. B. 401, 13 OVyU(!LOtr; oe imL ...
401,25. 403, 7. 405~ 22. 406,17. 407,3. Selbstverständlich
wird Form III nach Form I verwendet, wenn auf die Defini­
tion der Form I nur noch ein e Definition in demselben
Abschnitte folgt, wie in 404,13. - Aus dieser.Beobachtung
lassen sich übrigens folgende textkritische Folgerungen ziehen:

Der Eingang Schriftchens ist in P richtig über-
liefert: 'PTJ7:0etU~ imtv . .. [~e. i. Hammer]; vgl. die nächste
Definition 399,6 Otuavtuov pEV 'oi'iv E<n;w ••.

S. 403,22 ist zu schreiben: neObL~rrJOt~ <oe> i01'tv .•.
S. 405,15 hat Spengel richtig hergestellt: naedbetypa j.tlv

oi'iv [,dv yat? codd.] imL ...

10. Oben S. 388 bemerkte ich, dass Rnfus den Wieder­
holungen gleicher oder sehr ähnlicher Wendungen, wenn
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möglich, durch Anwendung der Figuren der Mangelhaftigkeit
(evoeta) ausweicht, die dann eine weitere Verkürzung des
Ausdruckes bringen. Auch ihre Verwendung dient der Regel,
dass im kurzen Stil die Sorge den Ausdruck hinter der
für die Sache zurücktreten soll. Fiir diese Figuren will ich
nun noch aus dem Biichlein des Rufus einige Beispiele bei­
bringen. Phoibammon stellte aus dei' älteren Literatur in
seinem Figurentraktate die Wort- und Sinnfiguren der evoeta
ZUSammen 1). Von ihnen kamen für Rufus infolge der Eigeu­
art seines Gegenstandes, der zur sachlichen Belehrung zwang,
fast nur die Wortfiguren in Betracht. Vom e:ruT(!Oxaap.or;Z),
der darin besteht, dass die anzuführenden Dinge blass genannt
werden, ohne weitere Erklärung und Ausführung, konI'te
Rufus so nur einmal (404, 19) Gebrauch machen, von der
U:n;oauJ1'Jt1'J011; gar nicht. Dafür begegnet das dmYP08rDV 3} auf
Schritt und Tritt; es erscheint fast regelmässig bei den
p,s(!wpol, z. B. 399,4. 14. 401,5. 402,15. 23. Ebenso häufig
bediente sich Rufus der eJ..AsI1pll; und des U:n;o )t01POV. Diese
beiden Wortfiguren sind so nahe verwandt, dass es bei der
von Hammer getroffenen Druckeinrichtung des Rufustextes
nicht immer ganz leicht ist, sie auseinanderzuhalten. Die
Abset,zung der Paragraphen, besonders wenn sie strenge nur
auf ein enGedanken beschränkt sind, fördert gewiss sehr
den Überblick des Lesers; doch muss man durch entsprechende
Satzzeichen dafür Sorge tragen, dass andererseits der Zu­
sammenhang der Periode, den Rufus durch die adversative
Verbindung mit ;dp o-op .. oi häufig andeutet, nicht verloren

Darauf hat Hammer wohl zu wenig geachtet, weshalb
man oft in Verlegenheit gerät, ob man eine Wortauslassung
als sAAstVJol; oder als U:n;o ~Wov betrachten soll. Das ist für
die Beurteilung des Textes und für die Ergänzung des Dazu­
zudenkenden nicht ganz gleichgültig. Die eJJ.eo1plr; 4} ist näm­
lich die Auslassung eines aus dem Zusammenhange Satzes
selbst dazugedachten Wortes. Sie wird daher meist in selb­
ständigen YvWAa auftreten, während das U:n;O )tQtvov 5), als

') W ortfigllIeo: Rhet. gr. VIII 498, 1. 514, 8; Sinnfiguren
ebd. 505,5.

~) Phoibammon, Rhet. gr. VIII 505,13; Schem. dian., Rhet.
1. m. 72,28.

3) Phoibammon, Rhet. gr. VIII 498, 2.
4) Phoibammon, Rhet. /;1'. VIII 4H8, H.
~) Phoibammon, Rhet. g1'. VIII 498, 5.
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einmal gesetztes, oft aber gedachtes und ergänztes Wort, in
Periodenteilen überwiegen muss. So liegt bei Rufus 399,14.
400,1 ll18tlpt{; von 807:[, 402,23. 404,14 solche von sEalv vor;
S. 401, ~O muss das Fehlen von 8m{ aber als dno UOtYOV

gewertet werden, weil das u&lov in die adversative Beim'd­
nung gehört, die 401, 7 beginnt. Ähnliche Fälle von dnd
uowov S. 402,18.21 (Mys7:at) , 404, L 404,22. 405,28 usw.
Eine Häufung der Figur des ano uowov findet sich in § 2
der 'reXYrj unseres Sophisten. Da· diese Häufung auch an
einer nicht behobenen Textstörung in diesem Abschnitte be­
teiligt ist, will ich bei ihm noch etwas verweilen. A6yo.; wird
nur S. 399,3 genannt und ist von da an bis S. 399,12 dazll­
zudenken; z. B. S. 399,4 'WV e'Yf!0et~v (16yov); 399, 6 0-3'1'

'8a7;W (16yo.:;), b i[> usf. Eloo.; wird S. 399,4 ausgesprochen
nnd ist bis S. 399,12 dazuzudenken, z. B. S. 399,6 OtuaVtuoV
(elOo.;) ... usw. - 'Emtv wird S. 399, 6 zum letzten Male
gesagt und ist bis S. 399,12 dazuzudenken. Den Satz S. 399,6
dürften nun die Herausgeber missverstanden haben. Er scheint
mir so herzustellen:

otuavtuo'll pb o?iv 8a'!:tv,
pel1Dt b dnoAoyovpef}a,
aßrrcovpev.

,Die gerichtliche {Art} fürwahr ist (eine Rede), in der wir
anklagen oder, wenn wir a.ngeklagt werden, uns ver­
teidigen; oder anders: (eine Rede, in der) wir vor
Gericht streiten'.

a 'Y.fu'1roqoiipev 1} add. b 'X07C'1rO(!Ovpevoc P, deI. Spengel
Hammer c &noJ..orovpe&a 1l1t11wS Sv Hammer.

11. Hier will ich abbrechen. Meine Ausführungen ver­
folgten ja nur den Zweck, die Ansicht zurüclizuweisen, dass
das Büchlein des Rufus ein leeres und in seiner Dilrftigkeit
zweckloses und überdies ledernes Geschreibsel sei, über das
man mit einer geringschätzigen Handbewegung hinweggehen
könne. Ich hoffe vielmehr gezeigt zu haben, dass das Werk­
lein die Jl'rucht eines mit viel Bedacht und Umsicht durch­
geführten künstlerischen Gedankens ist, dem man ebensoviel
Gerechtigkeit schuldig ist, wie dem vielgerühmteu geistreichen
Versuche eines modernen Professors, in fünf Vortragsstunden
die Geschichte der römischen Literatur zn überblicken.

') VgJ. Kühner-Gerth, Ansf. Gramm. II 2 S.297,2.
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Schon die wenigen Stellen unserer 'l:exv'f/, auf die ich
näher einging, werden ferner gelehrt haben, dass aus ihr
noch ma.nches für die Geschichte der alten Redelehre zu
holen sei. Musste doch das Schriftchen nach dem Zwecke,
den sein Verfasser verfolgte, notwendig und ungewollt zum
musivischen Werke werden I Alles, was ein gebildeter Fach­
mann am Ende des zweiten Jahrhunderts der Kaiserzeit an
rhetorischer Literatur und Theorie kannte, musste helfen,
um das Kürzeste zu liefern für den Verfasser, der nach einem
Kürzerekord in der Darstellung strebte. Freilich wird Rufus
zuerst zum Nächstliegenden gegriffen haben, also< zur gleich­
zeitigen Theorie, und da wieder zu derjenigen Theorie, die
ihm selbst sachlich am meisten zusagte. Es war die Lehre
der systematischen, von Hermogenes bekämpften, Theore­
tiker der Beredsamkeit. So erhalten wir in der Tsxvl1 des
Rufns einen schätzbaren Zeugen für diese Richtung, die uns
durch den Sieg des Hermogenes in direkter Überlieferung
(bis auf Zenon von Athen) fast ganz entglitten ist. Dass
daneben manch seltenes altes Werkstück im Bau des Rufns
zum Vorschein kommt, hat meine Studie wohl auch ergeben.
Freilich hält es bei unserer über die Massen dürftigen Uber­
lieferung der alten Rhetorik schwer, die einzelnen Bestand­
teile ihren Urhebern zuzuweisen. Ganz hoffnungslos ist dies
Unternehmen aber durchaus nicht .und so wünsche ich, dass
man reoht bald den Spuren und die Funde in einer
Neuausgabe des Rufns zugänglich mache, die uns auch von

textlichen Uberlieferung genauere Knnde gibt.

Graz. Otmar Schisse!.




